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Das Magazin für Mitglieder der Arbeiterkammer Kärnten

AK-Präsident Günther Goach: 
„AK extra bietet mehr Leistung bei 
Wohnen, Gesundheit und Bildung.“
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 Boxenstopp von     AK Young am Heuplatztipp-TOP

AK-Direktor-Stv.  Müller neu im „VÖV“

Notieren! AK Trail Trophy im September

Mit Dr. Gerwin Müller, AK-
Direktor-Stv. und Leiter der 

Bildungsabteilung, wurde Mitte 
Mai erstmals ein Kärntner zum 
ehrenamtlichen Vorstandsvor-
sitzenden der Österreichischen 
Volkshochschulen (VÖV) gewählt. 
„Kritisches Denken zu ermögli-
chen war mir immer ein Herzens-
anliegen. Die Menschen sollten 
nicht nur das Werkzeug eines Be-
triebs sein, sondern aktiv mitge-
stalten und handeln“, erklärt Mül-
ler, der auch Vorstandsvorsitzender 

der Kärntner VHS ist. In Kärnten 
begann Müller als ehrenamtlicher 
pädagogischer Leiter der VHS 
Villach. 1996 übernahm er die Ge-
schäft sführung der Kärntner VHS, 
die innerhalb von 15 Jahren zu ei-
ner der Vorzeigeorganisationen im 
VÖV wurde.  Mit dem Präsidenten 
des VÖV Dr. Heinz Fischer beklei-
det Müller nun das höchste Amt in 
den Volkshochschulen und über-
nimmt damit diese Funktion von 
Dr. Michael Ludwig, Bürgermeis-
ter von Wien. 

Am 20. September fi ndet am Wörthersee die 1. AK Trail Trophy 
statt. Der 10 km langem AK Viertelmarathon Trail führt durch 

den Bannwald über die Hohe und Niedere Gloriette. 450 Höhenmeter 
müssen von den Läufern bezwungen werden – inklusive wunderschöner 
Aussichtspunkte auf den Wörthersee und mit unterschiedlichsten Ter-
rains und anspruchsvollen Passagen. Der Start ist in der Trail City Pört-
schach um 17 Uhr. Zielschluss ist 19 Uhr. Early Birds aufgepasst: Die 
ersten zehn Kärntner, die sich für den 10-Kilometer-Bewerb anmelden, 
bekommen den Startplatz von der Arbeiterkammer geschenkt! Anmel-
dung: Telefon 050 477-2452 oder per E-Mail betriebsservice@akktn.at

Die Jugendmarke der Arbeiter-
kammer, AK Young, holt mit 

der neuen Kampagne „AK Young 
Boxenstopp“ immer wieder Fach-
arbeiter der Zukunft  vor den Vor-
hang und widmet sich dem Th ema 
Berufsorientierung. 

Im Februar öff nete AK Young erst-
mals den Vorhang für Bäckerlehr-
linge. Die jungen Auszubildenden 
zeigten ihr Handwerk in einer 
„Backofen-Bushaltestelle“ am 
Heuplatz in Klagenfurt. Rund um 
die Bushaltestelle – die als über-
dimensionaler Backofen gestaltet 
wurde – bekamen Wartende auf 
kreative Art einen Überblick über 
Berufsbilder sowie die Angebo-
te von AK Young und den neuen 

Schwerpunkt Berufsorientierung. 
Mit der Aktion möchte die AK 
künft ig immer wieder neue Berufs-
bilder erleb- und sichtbar machen. 

Berufsorientierung hat mehrere 
Facetten und bedarf vielfältiger 
Zugänge. Damit der Wunschbe-
ruf zum Traumberuf wird, ist es 
wichtig, sich früh genug zu infor-
mieren. „Eine Lehre bietet beste 
Berufschancen und ist Sprung-
brett für eine erfolgreiche Karri-
ere. Wichtig ist jedoch, genau zu 
überlegen, welcher Beruf zu einem 
passt“, sagte AK-Präsident Gün-
ther Goach bei der Eröff nung. Hier 
knüpft  AK Young mit seiner Akti-
on an und unterstützt junge Men-
schen bei der Entscheidung.

ARBEITERKAMMER KÄRNTEN 050 477
Arbeits- und Sozialrecht 050 477-1000
Konsumentenschutz 050 477-2000
Steuerrecht 050 477-3000
Förderungen 050 477-4000
Bibliotheken 050 477-5000
Gesundheitsberufe 050 477-8000

arbeiterkammer@akktn.at
kaernten.arbeiterkammer.at

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Seit der letzten Ausgabe unseres Mitgliedermaga-
zins hat sich einiges getan. Die AK-Wahl fand statt, ein 
23-Punkte-Programm für Kärntens Arbeitnehmer wurde 
fraktionsübergreifend beschlossen, und mit „AK extra“ 
bieten wir ein umfassendes Service in den Bereichen 
Pfl ege, Wohnen, Bildung und Digitalisierung. Nehmen 
Sie unser Angebot in Anspruch, es zahlt sich aus. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen 
Sommer und erholsame Urlaubstage! 

Herzlichst 
Ihr AK-Präsident Günther Goach
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Sie wurden neuerlich zum AK-Präsidenten gewählt. Was 
sehen Sie als Aufgaben für die nächsten fünf Jahre?
Ich stelle mich den Herausforderungen mit Freude, aber 
auch Demut. Vieles wurde schon erreicht, aber die der-
zeitige politische Entwicklung – vielfach entgegen Ar-
beitnehmerinteressen – fordert bedingungslosen Einsatz.  
Und ich werde weiter zu den Menschen in den Betrieben 
gehen und mir ihre Anliegen anhören und diese so gut als 
möglich mit meinen Kolleginnen und Kollegen umsetzen.

Sie standen der Arbeit der Bundesregierung vielfach kri-
tisch gegenüber. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung?
Die Regierung hat bis dato einseitig die Wünsche von In-
dustrie und Wirtschaft  erfüllt und will gleichzeitig den 
Einfl uss der AK  – als Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer – schmälern. Die Aushöhlung der Sozialversiche-
rungen, der 12-Stunden-Tag, die Steuerreform für Reiche 
und Großunternehmen, Kürzungen beim AMS-Budget, 
die neue Sozialhilfe oder Nichtraucherschutz – es ist zu 
viel passiert, was wir als AK einfach nicht hinnehmen 
können. Mein Credo war es immer, konstruktiv zu arbei-
ten, über alle Parteigrenzen hinweg und auch im sozial-
partnerschaft lichen Sinne. Ich hoff e, dass sich durch die 
angepeilten Neuwahlen im Herbst Verbesserungen für 
Arbeitnehmer ergeben und deren Interessen wieder ge-
rechter in den Fokus der Regierung geraten.  

Was kann die AK konkret für Arbeitnehmer tun?
Neben unserem Service müssen wir weiter Fehlentwick-
lungen aufzeigen und dagegenhalten. Die AK Kärnten hat 
gerade ein überparteiliches 23-Punkte-Arbeitsprogramm 
beschlossen. Darin enthalten: beste Bildungsmöglichkei-
ten, leistbares Wohnen, sichere und zukunft sorientierte 
Arbeitsplätze, umfassende Pfl ege- und Gesundheitsver-
sorgung oder würdevolles Altern. Und mit „AKextra“ 
bieten wir ein Zukunft sprogramm mit Digitalisierung im 
Fokus. Ich kämpfe für sozialen Zusammenhalt und werde 
mich auch in den kommenden fünf Jahren für die arbei-
tenden Menschen einsetzen.

„Werde weiter gegen 
Fehlentwicklung kämpfen“ 

AK-Präsident Günther Goach
tipp-KONKRET

 Boxenstopp von     AK Young am Heuplatz
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Lau� ans aufgepasst: Am 20. September � ndet die 1. AK Trail Trophy statt.
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„Gut ausgebildete junge Menschen stellen unsere wirtschaftliche Zukunft dar. Sie gilt es stär-
ker zu fördern!“, so AK-Präsident Günther Goach (Bild Mitte) bei der Erö� nung der Backbox 
am Heuplatz, wo er zusammen mit Bäckerlehrlingen in den Beruf hineinschnupperte.

Dr. Michael  Ludwig (li.) übergab Mitte Mai das Vorstandsamt der Österreichischen Volkshoch-
schulen an AK-Direktor-Stv.  Dr. Gerwin Müller. Der VÖV ist der Dachverband der neun Länder-
volkshochschulen. In mehr als 800 Gemeinden sind 260 Volkshochschulen beheimatet.
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Günther Goach  wurde  im April einstimmig als neuer alter AK-Präsident wiedergewählt 
und gab mit einem neuen Arbeitsprogramm den Weg für die näch sten fünf Jahre vor. 

Parlament der Arbeitnehmer legt 
Arbeitsprogramm bis 2024 vor

Günther Goach ist bereits 
seit 16 Jahren Präsident 

der Arbeiterkammer Kärnten. 
Auch in seinem 17. Amtsjahr 
wurde Goach für weitere fünf 
Jahre als Präsident durch die 
70 Kammerräte in der Vollversammlung 
bestätigt. „Ich sehe den Vertrauensvor-
schuss als deutlichen Auft rag, mich wei-
terhin mit aller Kraft  bedingungslos für 
die Kärntner Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer einzusetzen“, so Goach. 

Welche Ungerechtigkeiten sehen Sie der-
zeit gegenüber Arbeitnehmern?
Goach: „Als Präsident der AK Kärnten 
kämpfe ich für die Rechte und Interes-
sen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer. Derzeit werden mit der Noch-
Regierung Wünsche von Industrie und 
Wirtschaft  einseitig erfüllt. Arbeitneh-
mer und Konsumenten schauen dabei 
durch die Finger: die Umstrukturierung 

der Sozialversicherung ord-
net die Krankenkassen der 
Wirtschaft  unter. Arbeitge-
ber bekommen in Gremien 
die Hälft e der Stimmen, in 
denen sie nicht einmal ver-

sichert sind. Das Einsparungspotenzial 
von einer Milliarde Euro darf bei einem 
Verwaltungskostenaufwand von rund 
drei Prozent angezweifelt werden. Die an-
gekündigten Steuererleichterungen sind 
eine Mogelpackung, da Arbeitnehmer bis 
zum Inkraft treten 2021 – auch mit Hilfe 
der kalten Progression – mehr einzahlen, 
als sie sich dann ersparen. Hinzu kom-
men dann noch Ungerechtigkeiten wie die 
Kürzungen beim AMS-Budget oder die 
neue Sozialhilfe.“ 

Was tut die Arbeiterkammer gegen diese 
Fehlentwicklungen?
Goach: „Wir zeigen diese auf und halten 
mit aller Kraft , interessenspolitisch und 

Am 12. April wurden der Präsident der Arbeiterkammer Kärnten, Günther Goach (2. v. l.), und seine Vizepräsiden-
ten  Gerald Loidl (1. v. l.), Uschi Heitzer (2. v. r.) und Ronald Rabitsch (1. v. r.) einstimmig von 70 Kammerräten  ins 
höchste Amt im Arbeitnehmerparlament in der AK Kärnten gewählt. 
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auch operativ, dagegen. Durch Angrif-
fe der aktuellen Bundesregierung lassen 
wir uns nicht einschüchtern. Die AK ist 
der Schutzschirm der Kärntner Arbeit-
nehmer. Das beweist unsere jährliche 
Leistungsbilanz. Vergangenes Jahr haben 
insgesamt 138.963 Kärntnerinnen und 
Kärntner im Arbeits- und Sozialrecht, 
Konsumentenschutz und Lohnsteuerser-
vice Rat und Hilfe gesucht. 54,1 Millionen 
Euro wurden durch den Einsatz unserer 
Expertinnen und Experten erkämpft , er-
stritten oder vom Fiskus zurückgeholt.“ 

Was beinhaltet das einstimmig beschlosse-
ne Arbeitsprogramm bis 2024?
Goach: „Wir bekunden darin eine gemein-
same überparteiliche Zusammenarbeit 
zum Wohle aller Kärntner Beschäft igten 
und setzen uns in einem 23-Punkte-Pro-
gramm für beste Bildungsmöglichkeiten, 
leistbares Wohnen, sichere und zukunft s-
orientierte Arbeitsplätze, beste Pfl ege- und 

„Wir kämpfen für das 
arbeitnehmerfreund-

lich ste Bundesland 
Österreich s.“
Günther Goach 

Günther Goach  wurde  im April einstimmig als neuer alter AK-Präsident wiedergewählt 
und gab mit einem neuen Arbeitsprogramm den Weg für die näch sten fünf Jahre vor. 

Parlament der Arbeitnehmer legt 
Arbeitsprogramm bis 2024 vor
Parlament der Arbeitnehmer legt 
Arbeitsprogramm bis 2024 vor
Parlament der Arbeitnehmer legt 

Am 12. April wurden der Präsident der Arbeiterkammer Kärnten, Günther Goach (2. v. l.), und seine Vizepräsiden-
ten  Gerald Loidl (1. v. l.), Uschi Heitzer (2. v. r.) und Ronald Rabitsch (1. v. r.) einstimmig von 70 Kammerräten  ins 

FSG  77,6 %

Wahlstimmen  50.419
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Vorstand der Arbeiterkammer Kärnten

38,8 Prozent der Wahl-
berechtigten gaben ihre 
Stimme bei der AK-Wahl 
2019 ab. Wahlsieger mit 
77,6 Prozent wurde die 
Fraktion Sozialdemokrati-
scher Gewerkschafter mit 
ihrem Spitzenkandidaten 
Günther Goach. 

(v. l. n. r.) Ronald Rabitsch (AK-Vizepräsident), Alois Peer, Silvia Igumnov, Gerald Loidl (AK-Vizepräsident), Waltraud Rohrer, Günther Goach (AK-Präsident), Uschi Heitzer 
(AK-Vizepräsidentin), Martin Kowatsch, Sigrid Anna Leitmann, Manfred Mischelin, Jutta Brandhuber, Winfried Haider (AK-Direktor)

Verteilung 
der Mandate 
(70 Kammerräte)

FSG: 56  FPÖ: 9 ÖAAB: 4 GRÜNE: 1
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Gesundheitsversorgung sowie würdevol-
les Altern und einen attraktiven und in-
novativen Arbeits- und Wirtschaft sstand-
ort Kärnten ein. Mein Credo lautet noch 
immer, konstruktiv zu arbeiten, über alle 
Parteigrenzen hinweg und auch im sozial-
partnerschaft lichen Sinne.“

Die Grünen sind trotz Verlust des Fraktions-
status in der Vollversammlung. Warum?
Goach: „In einer Demokratie ist eine ar-
beitnehmerpolitische Vielfalt wichtig, da 
verschiedene Ansichten zu gerechten Er-
gebnissen führen. Alle Fraktionen haben 
einen gemeinsamen Beschluss gefasst, 
damit die Grünen im Arbeitnehmerparla-
ment vertreten bleiben.“

Wofür steht die Arbeiterkammer?
Goach: „Wir stehen für sozialen Zusam-
menhalt in der Gesellschaft . Das Stichwort 
ist ,miteinander statt gegeneinander‘ – nur 
so sichern wir den sozialen Frieden in un-
serem Land.“

f i kaernten.arbeiterkammer.at/akwahl

Wahlberechtigte
 in Kärnten170.268

66.066 abgegebene
 Stimmen

38,8 Prozent der Wahl-
berechtigten gaben ihre 
Stimme bei der AK-Wahl 
2019 ab. Wahlsieger mit 
77,6 Prozent wurde die 
Fraktion Sozialdemokrati-
scher Gewerkschafter mit 
ihrem Spitzenkandidaten 
Günther Goach. 

Verteilung 

ort Kärnten ein. Mein Credo lautet noch 
immer, konstruktiv zu arbeiten, über alle 
Parteigrenzen hinweg und auch im sozial-
partnerschaft lichen Sinne.“

Die Grünen sind trotz Verlust des Fraktions-
status in der Vollversammlung. Warum?
Goach: „In einer Demokratie ist eine ar-
beitnehmerpolitische Vielfalt wichtig, da 
verschiedene Ansichten zu gerechten Er-
gebnissen führen. Alle Fraktionen haben 
einen gemeinsamen Beschluss gefasst, 
damit die Grünen im Arbeitnehmerparla-
ment vertreten bleiben.“

Wahlberechtigte
 in Kärnten170.268

66.066 abgegebene
 Stimmen

ÖAAB5,7 %

GRÜNE2,6 %

GLB1 %

FPÖ13,1 %

Wahlstimmen  8.544

Wahlstimmen  3.737

Wahlstimmen  1.668

Wahlstimmen  622
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Zur Unterstützung des Vorstandes erarbeiten und prüfen sieben nach Themen organisierte Ausschüsse Stellung-
nahmen zu Gesetzesvorhaben und Verordnungen. Ab heuer neu: der Digitalisierungsausschuss.

Neuer Digitalisierungsausschuss 
unterstützt seit Juni Vorstand

Die sieben Ausschüsse, die sich im Laufe des Jahres 2019 konstituieren, prüfen Anträge und Resolutionen aller Fraktionen und dienen auch als Grundlage für 
die weitere Ausrichtung der Arbeiterkammer Kärnten.  Die geprüften Anträge werden bei der Vollversammlung den Kammerräten zur Abstimmung vorgelegt. 

Ausschuss für Sozialpolitik, Arbeitnehmerschutz, öffentliches Dienstrecht, Recht und Verfassung
Die Kernaufgaben der Arbeiterkammer sind der Schutz und die Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Um 
diesen auch auf rechtlicher wie arbeitnehmerpolitischer Ebene gerecht zu werden, werden Anträge und Resolu-
tionen, die rechtliche Neuerungen, neue Gesetze sowie Gesetzesentwürfe behandeln, aus der AK-Vollversamm-
lung an den Ausschuss für Sozialpolitik, Arbeitnehmerschutz, öffentliches Dienstrecht, Recht und Verfassung 
zur Prüfung weitergeleitet. 

Digitalisierungsausschuss
Rund neun Millionen Euro werden für die nächsten fünf Jahre in das Thema Digitalisierung investiert. Dabei 
werden Projekte und wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die sich mit der Arbeit der Zukunft beschäf-
tigen, gefördert. Um bestmögliche Transparenz zu schaffen und den außerordentlichen Betrag im Sinne der 
Arbeitnehmer zu verwenden, bedarf es einer regelmäßigen Evaluierung sowie Prüfung. Darum wurde in der 
vergangenen Vollversammlung einstimmig ein neuer Ausschuss zur Digitalisierung beschlossen, der sich Mit-
te Juni 2019 konstituiert.

Ausschuss für Wirtschaftspolitik, Umwelt und Verkehr
Der Vorstand der AK Kärnten leitet Anträge von allen Fraktionen zu wirtschaftspolitischen Themen zur Prü-
fung an den Ausschuss für Wirtschaftspolitik, Umwelt und Verkehr weiter. Themenfelder wie bspw. die Ein-
führung von Voll- und Alternativgeldsystemen als vierte Kraft neben Judikative, Legislative und Exekutive 
bei der Verteilung der Staatsgewalt oder auch die Einführung eines Erfolgsgeldes für Arbeitnehmer werden 
behandelt und geprüft. Zusätzlich unterstützen externe Experten des Landes Kärnten oder der Bildungsdirek-
tion den Ausschuss.

Kontrollausschuss
Der Kontrollausschuss hat die Aufgabe, die Finanzgebarung der AK auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und 
Zweckmäßigkeit zu prüfen. Das Budget der AK wird außerdem noch durch unabhängige Wirtschaftsprüfer, 
durch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und den Rechnungshof kontrol-
liert. Die Arbeiterkammer gehört somit zu den transparentesten Institutionen der Republik.
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Kostenlose Fortbildungskurse 
für Gesundheitsberufe
Pfl ege betrifft   jeden Kärntner und jede 
Kärntnerin, ob persönlich oder im so-
zialen Umfeld, darum müssen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im Ge-
sundheitsbereich bestens für die Zukunft  
aus- und weitergebildet werden. Im Aus-
schuss für Gesundheitsberufe wurde be-
schlossen, kostenlose Fortbildungskurse 
für die Berufssparten der Gesundheitsbe-
rufe anzubieten. Mit Erfolg: Mehr als 1.190 
Personen haben sich bereits bei den Kur-
sen angemeldet. 
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Erste Reihe, v. l. n. r.: Silvia Igumnov, Hermann 
Lipitsch, Gerhard Kuchling 

V. l. n. r.: LH Peter Kaiser, Günther Goach 
und Anna Ritzberger-Moser (BMASGK)

Die virtuosen Geigerinnen von Rondo Vienna 
untermalten die Vollversammlung mit Musik.

Blumen für den wiedergewählten AK-Präsiden-
ten Günther Goach.

Ehefrau Anna Maria und Tochter Nicole freu-
ten sich sichtlich über die Wiederwahl.

Günther Goach verabschiedete den langjährigen 
AK-Vizepräsidenten Arnold Auer (KABEG).

Konstituierende Vollversammlung in Bildern
Am 12. Juni wurde Günther Goach, der bereits seit 16 Jahren im Amt des Arbeiterkammer-Präsidenten Kärntens tätig ist, in der AK-
Vollversammlung einstimmig wiedergewählt. Zu den ersten Gratulanten zählten Landeshauptmann Peter Kaiser, LR Martin Gruber, 
LAK-Präsident Harald Sucher,  Maria-Luise Mathiaschitz (Bgm. v. Klagenfurt) und Franz Zewell (Landesgeschäftsführer AMS Kärnten)

Ausschuss für Bildung, Jugend und Kultur
Im Ausschuss für Bildung, Jugend und Kultur werden eine Vielzahl an 
regionalen Bildungsthemen behandelt und geprüft . Ob es sich nun um 
das neue Standortkonzept für Berufsschulen, zukünft ige Lehrlingsaus-
bildungen oder um die Neuausrichtung der Bibliotheken in Kärnten han-
delt – die bildungspolitischen Th emen liegen als Antrag oder Resolution 
in der Vollversammlung den 70 Kammerräten zur Abstimmung vor. 

Antragsprüfungsausschuss
Alle vertretenen Fraktionen oder kooptierten Parteien in der AK-Vollver-
sammlung bringen Anträge zu unterschiedlichen arbeits-, wirtschaft s- 
und bildungspolitischen Th emen ein. Diese werden vorab vom Antrags-
prüfungsausschuss – in dem Vertreter aller Fraktionen sitzen – rechtlich 
wie inhaltlich geprüft  und zur Abstimmung in der Vollversammlung 
freigegeben. 

Ausschuss für Gesundheitsberufe
Mit dem im Jahr 2014 gegründeten Ausschuss für Gesundheitsberufe 
reagierte die AK Kärnten auf die wachsenden Problemfelder im Gesund-
heitssektor. Der hohe Bedarf an Gesundheits- und Pfl egepersonal, wie 
Statistiken zeigen, und die Einführung des Gesundheitsberuferegisters 
veranlassten den Ausschuss vorausschauend, u. a. ein kostenloses Fort-
bildungsprogramm mit elf unterschiedlichen Kursen für Pfl ege- und Ge-
sundheitsberufe anzubieten.

AK_Walter Fritz

AK-Vizepräsidentin Uschi Heitzer
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AK extra: Mehr Leistung bei 
Wohnen, Gesundheit & Bildung
Die AK Kärnten investiert in Arbeitnehmer: Für die kommenden fünf Jahre werden jährlich  1,7 Millionen 
Euro für Digitalisierungsbildung aufgewendet, denn: Digitalisierung mach t vor keinem Mensch en halt.

Die AK Kärnten wendet ab 2019 bis 2023 
im Rahmen des im Oktober angekündig-
ten Zukunft sprogramms 8,5 Millionen 
Euro für Digitalisierung und  Arbeit  4.0  
auf.  Dazu wird in  Maßnahmen investiert, 
die den Beschäft igten helfen, die Digitali-
sierung   bestmöglich  zu  meistern.  Eigens  
entwickelte  Qualifi zierungs-  und  Pro-
jektfonds werden eine umfassende   Un-
terstützung   bieten. „Es geht  uns  darum,  
den  Menschen digitale Grundkenntnisse 
zu vermitteln und Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu bieten, um in der  Arbeitswelt  
bestehen zu können“, so AK-Präsident 
Günther Goach.

Projekte in Entwicklung
Im  Rahmen der Digitalisierungsoff ensive 
und des Projektes Arbeit 4.0 entwickelt die 
AK unter anderem eine digitale Lernplatt-
form, die es Arbeitnehmern auch von zu 
Hause aus ermöglicht, sich für den  beruf-
lichen wie auch den privaten Bereich  kos-
tenlos fortzubilden. Die Plattform dient als 
zentrale Anlaufstelle für digitale Weiter-
bildung. Neben den Online-Kursen wer-
den auch vor Ort-Kurse abgehalten, die 
ab September in allen Kärntner Bezirken 
stattfi nden werden. Als Projektschritt zwei 
ist angedacht, in der GPS-Lehrwerkstätte 
in Villach berufsspezifi sche technische 
Fortbildungen (z. B.: Robotics) kostenlos 
anzubieten, um das Weiterbildungsan-
gebot auch für höher qualifi zierte Berufe 
zu gewährleisten. „Die Voraussetzung für 
diese Digitalisierungsoff ensive ist, dass die   
fi nanziellen Mittel − in Form der Kamme-
rumlage − erhalten bleiben“, so Goach.  

Arbeit 4.0 statt Industrie 4.0
Im  Bereich  Arbeit  4.0  sind spezielle Pro-
jekte  geplant.  In  Kooperation  mit  der  

extra

Alpen-Adria-Universität  Klagenfurt,  ge-
nau gesagt dem Institut für Erziehungs-
wissenschaft en und  Bildungsforschung, 
wird ein  Digitalisierungskongress  veran-
staltet. Internationale Experten, Wissen-
schaft er  und Vertreter der Wirtschaft  so-
wie Betriebsräte widmen sich den Th emen 
Arbeitsgestaltung,  lernförderliche  Bedin-
gungen und Mitbestimmung in Digita-
lisierungszusammenhängen. Ergebnisse  
daraus fl ießen in Weiterbildungsangebote, 
die von der  AK gefördert werden, in KV-
Regelungen oder Gesetzesinitiativen ein.

Ausbau der Kernaufgaben
Neben der Digitalisierungsoff ensive 
werden bzw. wurden auch andere Be-
reiche der Arbeiterkammer Kärnten 
mit dem gewissen „extra“ ausgestat-
tet. Die Miet- und Wohnrechtsbera-
tung wurde bereits ausgebaut. Im 
Gesundheitsbereich werden ins-
gesamt elf Fortbildungskurse für 
Bedienstete in den Gesundheits- 
und Pfl egeberufen angeboten. Seit 
Jänner 2019 haben sich bereits 
1.190 Personen der verschiedenen 
Gesundheitsberufsgruppen ange-
meldet. 

Bildung ist wirtschaftlicher Rohstoff 
Das Projekt der Bildungsberatung 
„Wie weiter?“ wurde umgesetzt. 
Eine Beraterin klärt in Einzelge-
spräch bzw. im Gespräch mit den El-
tern, welcher Bildungsweg der richtige 
für die Arbeitnehmer von morgen ist. 
„Unsere Mitglieder  können  sich  darauf 
verlassen,  in  allen  Fragen rund um die 
Arbeitswelt jegliche Unterstützung von 
der Arbeiterkammer zu bekommen“, hebt 
Goach abschließend hervor. 
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Wohn-Beratung
Rund 11.000  Anfragen  jährlich  fallen  in  Kärnten  auf  den  Wohnbe-
reich.  Im Rahmen der Zukunft soff ensive wurde bereits die Miet- und 
Wohnrechtsberatung ausgebaut und eine zusätzliche Beraterin einge-
setzt. Das Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. 
Leider steigen Miet- und Wohnkosten in den vergangenen Jahren stetig. 
Die Arbeiterkammer  will  mit  einer  ausgeweiteten  Beratung  und  als  
arbeitnehmerpolitische Interessenvertretung entgegenwirken. Damit 
Menschen zu ihrem Recht kommen!

Bildungsberatung: Wie weiter?
Viele  Schüler,  Lehrlinge,  aber  auch  Unentschlossene   bei   der   bevor-
stehenden   Entscheidung  einer  Berufs-  oder  Schulwahl  und  deren  
Eltern  fragen  sich:  Wohin  geht  jetzt  die  Reise?  Welchen  Beruf  möchte  
ich  erlernen?  Gehe ich weiter zur Schule? Was passt zu mir? Welche Al-
ternativen und auch Förderungen gibt es für mich? Fragen, die das Pro-
jekt „Wie weiter?“ gemeinsam mit Eltern und deren Kindern lösen soll. 

Projektfonds Arbeit 4.0
Ein Teil des Projektfonds für die digitale Zukunft  von Kärntner Arbeit-
nehmern wird Projekte unterstützen, die aus Workshops mit teilnehmen-
den Betriebsräten an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt entstehen. 
Vorangehend ist ein Symposium Ende 2019 geplant, welches wissen-
schaft lich fundiert die grundlegenden Rahmenbedingungen für innova-
tive Projekte schaff en soll. 

AK digi:check
Mit fünf bis zehn Wissenstestfragen kann die ab Herbst startende AK-
Plattform, die grundlegenden digitalen Kompetenzen eines jeden Ar-
beitnehmers feststellen. Wozu? Damit man weiß, dass man beim Th ema 
Digitalisierung nicht unbedingt alles weiß − mit folgendem Ziel: Auf Ba-
sis dieses AK digi:check werden Fortbildungsangebote für Beschäft igte 
individuell vorgeschlagen und dem Anwender bleibt es vorbehalten, sein 
persönliches Weiterbildungsangebot zu wählen. Alle absolvierten Kurse 
und erhaltenen Zertifi kate können dann jederzeit über einen digi:pass  
abgerufen  werden − der persönliche Weg in die Digitalisierung.

Gesundheits- und Pfl egeberatung
Die AK ist seit Juli 2018 für die Registrierung der Gesundheitsberufe zu-
ständig. Bis Ende Juni 2019 ist die Registrierung für bestehende Gesund-
heits- und Pfl egeberufsgruppen, die bis jetzt nicht registriert sind, noch 
möglich. Neben der Registrierung werden im Rahmen der Zukunft sof-
fensive kostenlose Fortbildungskurse für Gesundheits- und Pfl egeberufe 
angeboten. Weiters wird die Beratung im Sozialrecht der Arbeiterkam-
mer ausgebaut: Pfl egende sowie Angehörige einer zu pfl egenden Person 
bekommen ab sofort noch mehr Leistungen geboten (siehe S. 10). 
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Fotos: AdobeStock/fotogestoeber, Wavebreakmedia, memyjo, Andrey Popov, Bfi /digi:check
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Alle Menschen in Österreich müssen ohne 
fi nanzielle Barrieren Zugang zu qualitäts-
voller Pfl ege haben – so lautet eine der  
obersten Prämissen im Sozialrecht der 
Arbeiterkammer. Doch meist sind Arbeit-
nehmer mit der Pfl ege von Angehörigen 
befasst. Damit einhergehend steigt die 
physische wie auch psychische Belastung 
der Beschäft igten im berufl ichen Um-
feld. Betroff ene werden von Seiten der 
AK bereits seit Jahren mit Rat und Hilfe 

Wie hoch  ist der Rech tsanspruch  beim Pfl egegeld? Gibt es eine Förderung bei einer 24-Stunden-Betreuung? Bin ich  bei Pfl e-
ge eines Angehörigen pensionsversich ert? Die neue AK-Gesundheits- und Pfl egeberatung steht mit Rat und Tat zur Seite.

Firmench ef Robert Isop konnte bereits über 5.000 Euro an Spenden für 
in Not geratene und sch wer erkrankte Mitarbeiterin sammeln.

Kostenlose Gesundheits- und 
Pfl egeberatung in der AK 

kaernten.arbeiterkammer.at/pfl egef i

Die Geschichte ist zutiefst traurig, 
aber erzählt auch von Loyalität, Hilfs-
bereitschaft  und Mitgefühl. Als Ro-
bert Isop, Firmeninhaber der Brillant 
Gebäude-reinigung GmbH mit Sitz in 
Klagenfurt, von seiner Mitarbeiterin 
erfährt, dass sie unter einer schweren 
Krankheit leidet und noch dazu un-
verschuldet in fi nanzielle Nöte geraten 
ist, setzt er alle Hebel in Bewegung, 
um ihr zu helfen. „Ich habe unter mei-
nen rund 100 Mitarbeitern in Kärnten 
einen Spendenaufruf gestartet. Inner-
halb von nur drei Tagen waren über 
2.000 Euro auf dem Spendenkonto“, 

Firma Brillant hilft kranker Mitarbeiterin

Die „Brillant-Familie“: Robert Isop mit Frau 
Corinna (li.), Sohn Daniel und einem Teil der 
Mitarbeiter seiner Reinigungs� rma.

Im Jahresdurchschnitt 2018 bezogen österreichweit 461.042 Personen ein Bundesp� egegeld, der Jahresauf-
wand belief sich auf rund 2,62 Mill. Euro.  In Kärnten gab es im selben Zeitraum 35.980 P� egegeldbezieher.

bei rechtlichen Th emen unterstützt, doch 
zentrale Probleme bleiben bestehen. 

Personalnotstand bei Gesundheitsberufen
Den Belastungen, welche Beschäft igte in 
Pfl ege- und Gesundheitsberufen ausge-
setzt sind, sind enorm. Hinzu kommt ein 
Fachkräft emangel durch zu wenige Aus-
bildungsplätze. 80 Prozent der Pfl egebe-
dürft igen leben daheim, 40 Prozent ohne 
fremde Hilfe. Das Pfl egegeld hat seit sei-

Fo
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ner Einführung 30 Prozent an Kaufk raft  
verloren. „Eine nachhaltige solidarische 
Finanzierung der Pfl ege wäre notwen-
dig“, lautet die Forderung des Präsidenten 
der Arbeiterkammer Kärntens, Günther 
Goach. „Pfl egende Angehörige müssten 
fi nanziell abgesichert werden, und das 
Recht auf Pfl egekarenz mit einer Rück-
kehrmöglichkeit in den Beruf ist geboten“, 
so der AK-Präsident. 

Gesundheits- und Pfl egeberatung neu
Die AK hat ihre Beratungen in der Ge-
sundheit und Pfl ege jetzt erweitert und in-
formiert nicht nur im rechtlichen Bereich. 
Auch in folgenden Pfl egethemen beraten 
die Experten der Arbeiterkammer Kärn-
ten: Pfl egekarenz, Familienhospizkarenz, 
Ersatzpfl ege, Versicherungsmöglichkei-
ten, mobile Dienste, 24-Stunden-Betreu-
ung, betreutes Wohnen, Erwachsenen-
schutz und Pfl egeheim.

erzählt Isop, der sich auf diesem Wege bei 
seinen Mitarbeitern und all jenen, die ge-
holfen haben, bedanken möchte. Über die 
Hilfsorganisation „Kärntner in Not“ und 
einen Aufruf über „Antenne Kärnten“ 
erhöhte sich der Spendenbetrag bis Mitte 
Mai auf über 5.000 Euro. Die Gewerk-
schaft  Vida sowie die Arbeiterkammer 
Kärnten werden sich ebenfalls fi nanziell 
beteiligen. „Ich bin sehr stolz auf meine 
Mitarbeiter, die in der schweren Situation 
meiner Mitarbeiterin und ihrer Kollegin 
sofort Solidarität bewiesen und Hilfestel-
lung geleistet haben“, freut sich Firmen-
chef Isop. 
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Was habe ich von einer freiwilligen Pensi-
onsversicherung?
Sie erwerben Versicherungszeiten und 
damit Pensionsansprüche. Sie fallen auch 
um keine AMS-Leistungen um, während 
Sie pfl egen. Die Kosten für die freiwilli-
ge Pensionsversicherung übernimmt der 
Bund.

Welche Varianten gibt es bei der Selbstver-
sicherung?
Es besteht die Möglichkeit einer Weiter-
versicherung für die Pfl ege naher Angehö-
riger. Diese schließt an Vorversicherungs-
zeiten an, also an eine Beschäft igung über 
der Geringfügigkeitsgrenze. Eine Selbst-
versicherung bei überwiegender Pfl ege 
naher Angehöriger bzw. eines behinderten 
Kindes können Sie abschließen, wenn Sie 
neben der Pfl ege Ihres Angehörigen über 
der Geringfügigkeitsgrenze verdienen. Sie 
benötigen dafür keine Vorversicherungs-
zeiten.

Wer sind nahe Angehörige? 
Verehelichte Personen, 
oder z. B. Kinder, En-
kel, Eltern, Groß-
eltern, Ge-
s c h w i s -
t e r , 

Cousins, Wahl-,  Stief- und Pfl egekinder 
bzw. Eltern, Lebensgefährten sowie einge-
tragene gleichgeschlechtliche Partner. 

Was ist bei der kostenlosen Weiterversi-
cherung zu beachten? 
Sie müssen Vorversicherungszeiten ha-
ben; also eine gewisse Zeit über der Ge-
ringfügigkeitsgrenze angestellt gewesen 
sein oder selbständig verdient haben. Der 
zu pfl egende nahe Angehörige muss An-
spruch auf Pfl egegeld haben – und zwar 
zumindest in der Höhe der Stufe 3. Die 
Pfl ege muss Ihre ganze Arbeitskraft  be-
anspruchen. Maximal eine geringfügige 
Beschäft igung ist zusätzlich möglich. Die 
Pfl ege muss in häuslicher Umgebung statt-
fi nden (weder Heim noch Einrichtung).

Wie hoch sind die Beiträge?
Die Beiträge für die freiwillige Weiterver-
sicherung zahlt der Bund. Die Beitrags-
grundlage kann zwischen 819 Euro und 
6.090 Euro pro Monat liegen (Wert 2019), 
je nachdem, wie viel Sie in dem Jahr vor 

der Pfl ege sozialversicherungspfl ichtig 
verdient haben.  

Wo und wann stelle ich den Antrag? 
Sie müssen die kostenlose Weiterver-

sicherung innerhalb von sechs 
Monaten ab Ende der Pfl icht- 
oder Selbstversicherung bei 

der zuständigen Pensionsversi-
cherungsanstalt beantragen.

Was ist bei der kostenlosen 
Selbstversicherung zu beachten? 
Diese ist auch ohne Vorversi-
cherungszeiten möglich. Sie hat 
auch dann Sinn, wenn Sie Ihre 
Arbeitszeit nur reduzieren. Denn 
vereinfacht gesagt legt der Bund 
zu Ihrem reduzierten Einkom-
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Wer Angehörige zuhause p� egt, kann sich unter Einhaltung 
bestimmter Voraussetzungen kostenlos pensionsversichern! f i Sozialrecht 050 477-1000 

Wer Angehörige zuhause pfl egt, muss oft  im Job reduzieren oder ganz darauf verzich ten. Damit sich  das Enga-
gement nich t negativ auf die Pension auswirkt, kann man sich  freiwillig und kostenlos pensionsversich ern. Die 
wich tigsten Fakten auf einen Blick :

Pensionsversicherung für
Pfl egende ist kostenlos

men noch etwas für die Pension drauf, 
damit sich eine längere Teilzeitphase nicht 
zu negativ auf die Pensionshöhe auswirkt. 
Es gelten die gleichen Voraussetzungen – 
ohne Vorversicherungszeiten – wie bei der 
kostenlosen Weiterversicherung. Mit dem 
Unterschied, dass die Pfl ege Ihre Arbeits-
kraft  erheblich, aber nicht unbedingt zur 
Gänze beansprucht. Sie können also über 
der Geringfügigkeitsgrenze verdienen. Zu 
beachten ist: Ihr Wohnsitz muss sich im 
Inland befi nden.

Wie viel bringt die Selbstversicherung für 
meine Pensionsversicherung? 
Die Beiträge für die Selbstversicherung 
werden zur Gänze aus Mitteln des Bun-
des getragen. Als monatliche Beitrags-
grundlage gilt im Jahr 2019 ein Betrag von 
1.864,78 Euro. 

Was gilt bei der Selbstversicherung  für die 
Pfl ege eines behinderten Kindes?
Sie müssen das Kind in häuslicher Umge-
bung pfl egen, Ihren Wohnsitz im Inland 
haben sowie erhöhte Familienbeihilfe be-
ziehen, und die Pfl ege des Kindes muss 
Ihre Arbeitskraft  überwiegend, aber nicht 
nur Gänze beanspruchen. Sie können also 
auch über der Geringfügigkeitsgrenze da-
zuverdienen.  

Werden Pfl egezeiten in der Arbeitslosen-
versicherung angerechnet?
Wenn Sie aus der Arbeitslosenversiche-
rung ausscheiden, um einen nahen Ange-
hörigen oder ein Kind mit Behinderung zu 
pfl egen, verfallen Ihre allfälligen Ansprü-
che auf AMS-Leistungen nicht, sondern 
werden „eingefroren“, solange Sie eine der 
genannten freiwilligen Pensionsversiche-
rungen abgeschlossen haben.
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AK-Rechtsexpertin Susanne Kißlinger
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Wie viel Netto ist Brutto?
Wie viel vom Bruttogehalt am 
Ende tatsächlich in der Tasche 
bleibt, ist oft  gar nicht so 
leicht zu berechnen. Der 
Brutto-Netto-Rechner der 
AK hilft  Ihnen dabei. So sehen Sie, wie 
viel Netto Ihnen nach Abzug von Steu-
ern und Abgaben tatsächlich zusteht.

Urlaubsanspruch zu Jobende 
Der AK Resturlaubs-Rechner ist eine 
Hilfe für Voll zeit be schäft  igte, die 
rasch und unkompliziert erfahren 
wollen, wie viel Urlaubsersatzleistung 
Ihnen zum Ende Ihres Ar beits ver hält-
nisses zusteht. 

MINI-tipp

f i  kaernten.arbeiterkammer.at/rechner

PROFI-tipp

Ob Arbeitsvertrag, Abrechnungen, 
Kinderbetreuungsgeld oder Insolvenz: 
81.915-mal konnte mein Team im 
Arbeits- und Sozialrecht sowie dem 
Insolvenzschutzverband für Arbeit-
nehmerInnen im Jahr 2018 helfen. Mit 
dem kostenlosen Rechtsschutz  wurden 
den Beschäft igten 11,2 Millionen Euro 
zurückgeholt. Im Sozialrecht wurden 
30,5 Millionen Euro vor Gericht er-
wirkt. 5,9 Millionen Euro kamen durch 
die Vertretung bei Insolvenzen hinzu.  
Die Beratungen sind vielfältig. Spitzen-
reiter war das Th ema „Aufl ösung des 
Arbeitsverhältnisses“, gefolgt von „Ent-
gelt, Einstufung und Abrechnung“ und 
„Karenz und Kinderbetreuungsgeld“. 
Unser erklärtes Ziel: Wer Hilfe braucht, 
soll unkompliziert und rasch Unter-
stützung bekommen!

81.915 Kärntner beraten, zu
47,6 Millionen Euro verholfen

Im Job läuft  es gut, man hätte sogar noch 
Zeit, sich etwas dazuzuverdienen. Aber ist 
das erlaubt? Mit dem Konkurrenzverbot 
sind gewisse Nebentätigkeiten während 
eines aufrechten Dienstverhältnisses ge-
setzlich untersagt. Sind Sie z. B. als IT-
Techniker beschäft igt, können Sie nicht 
zusätzlich für ein konkurrierendes IT-
Unternehmen Ihr Fachwissen zur Verfü-
gung stellen. Aber nicht nur das Konkur-
renzverbot ist einzuhalten. Es sind auch 
vertragliche Nebenbeschäft igungsverbote 
möglich. Ob diese im Einzelfall zulässig 
sind, können Sie von den AK-Experten 
überprüfen lassen. Ebenso, ob bei Verstoß 
ein Entlassungsgrund gegeben ist.

Regeln für Nebenjob von Angestellten
Bei Angestellten gilt: Ein Nebenjob ohne 
Arbeitgeberzustimmung ist verboten, 
wenn man im selben Geschäft szweig wie 
der Arbeitgeber auf eigene oder fremde 
Rechnung Handelsgeschäft e abschließt. 
Und es ist Angestellten – in jedem Ge-
schäft szweig − ohne Arbeitgeberzustim-
mung verboten, ein selbständiges kauf-
männisches Unternehmen zu betreiben.   
                                          
Arbeiter: „abträgliches Nebengeschäft“ 
Arbeitern ist es ohne Arbeitgebereinwil-
ligung verboten, einem „abträglichen Ne-
bengeschäft “ nachzugehen.  Also einer Ne-
benbeschäft igung, die sich nachteilig auf 
den Arbeitgeber auswirkt, z. B. „Pfusch“. f i Arbeitsrecht 050 477-1000
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Ob eine Nebenbesch äft igung erlaubt ist oder nich t, ist im sogenannten 
Konkurrenzverbot geregelt. Die Konkurrenzklausel hingegen sch ränkt die 
Erwerbsfreiheit nach  Ende des Dienstverhältnisses ein.  

Nebenbeschäftigung geplant? 
Vorab Arbeitsvertrag prüfen!

Rat der AK: Nebenbeschäftigung melden
Ist eine Meldepfl icht vertraglich verein-
bart, muss diese eingehalten werden. Die 
AK rät: Informieren Sie Ihren Arbeitgeber 
immer über Nebenbeschäft igungen, bzw. 
holen Sie sich eine schrift liche Zustim-
mung.  Achten Sie zudem auf das zulässige 
Stundenhöchstmaß! 

Was kann „passieren“?
Erfährt der Arbeitgeber von einem un-
zulässigen Nebenjob, geregelt durch das 
gesetzliche Konkurrenzverbot, kann man 
fristlos entlassen werden. Bei Angestellten 
hat der Arbeitgeber sogar Anspruch auf 
die Herausgabe dessen, was durch Han-
delsgeschäft e verdient wurde. Aber auch 
Verstöße gegen vertragliche Beschränkun-
gen können eine „Fristlose“ rechtfertigen. 
Nämlich dann, wenn durch die Verletzung 
des vertraglichen Nebenbeschäft igungs-
verbotes der Entlassungsgrund der Ver-
trauensunwürdigkeit gegeben ist. 

Beschäftigung danach
Die Konkurrenzklausel hingegen soll 
verhindern, dass man beim Mitbewerber 
anheuert oder sich in derselben Branche 
selbständig macht. So möchte der Arbeit-
geber verhindern, dass man beim Wechsel 
zur Konkurrenz Firmeninterna oder Kun-
den „mitnimmt“. Bei der Prüfung Ihres 
Arbeitsvertrages hilft  die AK.

Wie viel Netto ist Brutto?
Wie viel vom Bruttogehalt am 
Ende tatsächlich in der Tasche 

Brutto-Netto-Rechner der 
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AK-Expertin Michaela Eigner-Pichler
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Geld für Krisenpfl ege
Künft ig haben sogenannte Krisen-
pfl egeeltern für das Kind, das sie vo-
rübergehend betreuen, Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld – wenn sie 
mit dem Kind zumindest 91 Tage im 
gemeinsamen Haushalt leben. Das 
Problem bei dieser neuen Regelung: 
So lange lebt das Kind selten bei den 
Krisenpfl egeeltern im Haushalt. Denn 
die Unterbringung wird im Interesse 
der Kinder so kurz wie möglich gehal-
ten und dauert in der Praxis meist nur 
wenige Wochen. Die AK fordert: Es 
braucht eine Regelung, die garantiert, 
dass alle Krisenpfl egeeltern ab Tag 
eins, an dem ein Kind in ihrer Obhut 
ist, Betreuungsgeld erhalten!

MINI-tipp

PROFI-tipp

Leben Eltern getrennt, so muss der El-
ternteil, der das Kinderbetreuungsgeld 
beantragt, mit dem Kind im gemein-
samen Haushalt leben, für das Kind 
obsorgeberechtigt sein und die Fami-
lienbeihilfe beziehen. Haben beide El-
ternteile die gemeinsame Obsorge, so 
muss der antragstellende Elternteil der 
zuständigen Krankenkasse – mittels 
Beschluss durch das Pfl egschaft sge-
richt bzw. Standesamt – nachweisen, 
dass das Kind den hauptsächlichen 
Aufenthaltsort bei ihm hat bzw. er der 
sogenannte Domizilelternteil ist und er 
auch tatsächlich die Familienbeihilfe 
bezieht. In der Praxis treten vor allem 
Probleme auf, wenn sich Eltern nach 
der Geburt trennen.  Erfolgt kein Ob-
sorgenachweis, besteht kein Anspruch 
auf das Kinderbetreuungsgeld. 

Strikte Bestimmungen beim 
Kinderbetreuungsgeld!

Verbesserung beim „Papamonat“, 
Hürden bestehen trotzdem
Sind Mutter und Kind zu Hause angelangt, kann der „Papamonat“ 
starten. Müssen Mutter und Kind in der Zeit jedoch  erneut stationär 
aufgenommen werden, verliert der Vater den Anspruch ! 

Erwerbstätige Väter haben für Geburten 
ab 1. 3. 2017 die Möglichkeit, sich direkt 
nach der Geburt  ihres Kindes der Familie 
zu widmen: für mindestens 28, maximal 
31 Tage; ohne Unterbrechung. Während 
des Krankenhausaufenthaltes von Mutter 
und Neugeborenem (ohne Vater) besteht 
grundsätzlich kein Anspruch auf den „Pa-
pamonat“ (Familienzeitbonus). Dies hat 
der Oberste Gerichtshof im November 
vergangenen Jahres entschieden. Mit dem 
„Papamonat“ kann erst begonnen werden, 
wenn Mutter und Kind aus dem Kranken-
haus entlassen worden sind. 

Änderung seit 1. Jänner
Väter hatten bislang auch keinen An-
spruch auf den „Papamonat“, wenn die 
Mutter ODER das Neugeborene während 
des „Papamonats“ stationär im Kranken-
haus aufgenommen werden musste. Hier 
hat der Gesetzgeber reagiert und das Ge-
setz wie folgt geändert: „Bei einem medi-
zinisch indizierten Krankenhausaufent-
halt des Kindes wird dann ausnahmsweise 
ein gemeinsamer Haushalt angenommen, 
wenn der Vater das Kind im Mindestaus-
maß von jeweils durchschnittlich vier 
Stunden täglich nachweislich im Kran-f i Beruf und Familie 050 477-1005

Beim „Papamonat“ soll das Neugeborene rasch eine sehr enge Bindung zum Vater aufbauen können. Der 
Mann kann seine Partnerin bei P� ege und Betreuung sowie im Haushalt und bei Behördenwegen unterstützen.
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kenhaus persönlich pfl egt und betreut“, 
heißt es im Gesetz. Diese neue Rechtslage 
ist mit 1. 1. 2019 in Kraft  getreten und gilt 
für Geburten nach dem 31. 12. 2018.

Hürde für Väter! 
„Sobald jedoch die Mutter des Kindes 
ebenfalls stationär im Krankenhaus auf-
genommen ist, besteht wiederum kein 
Anspruch auf den Papamonat. Der Vater 
verliert den gesamten Anspruch“, präzi-
siert AK-Rechtsexpertin Mag. Michaela 
Eigner-Pichler und verweist so auf dieses 
große Hindernis. 

139 „Papamonate“
Auch wenn die genannte Gesetzesände-
rung den Zugang zum „Papamonat“ er-
leichtern soll, gibt es in der Praxis nach 
wie vor Hindernisse für Väter, die zum 
Verzicht führen. Zahlen bestätigen dies: 
Bei rund 4.600 Geburten im Jahr 2018  in 
Kärnten haben gerade einmal 139 Väter 
den „Papamonat“ in Anspruch genom-
men. Die AK wird sich weiter für Verbes-
serungen einsetzen! Bei Fragen: 
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MIETENERHEBUNG DER AK KÄRNTEN
Viele Kärntner müssen große Teile ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Der Bedarf an 
leistbarem Wohnraum steigt dramatisch an. Die AK Kärnten führt eine Preiserhebung bei 
privaten Miet- und bei Genossenschaftswohnungen durch und nimmt die Ergebnisse als Basis für 
Forderungen, die Verbesserungen für heimische Mieter bringen.

AK-UMFRAGE

WAS KOSTET
DAS WOHNEN IN KÄRNTEN?

MITMACHEN  UND GEWINNEN!
Machen Sie mit, wenn Sie in einer Mietwohnung leben! Füllen Sie den Fragebogen 
auf der Rückseite aus, und schicken Sie ihn an die AK Kärnten, Bahnhofplatz 3, 9021 
Klagenfurt. Kennwort: Wohnkosten. Sie können den Fragebogen auch im Internet ausfüllen: 
kaernten.arbeiterkammer.at/wohnkosten. Ihre Angaben zur Wohnsituation werden 
von der AK vollkommen anonym ausgewertet und keinesfalls an Dritte weitergegeben.

Unter den Teilnehmern verlost die AK attraktive Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro. 

1. Preis: Gutschein im Wert von 900 Euro
für das Hotel Hochschober, Turrach

2. Preis: Gutschein im Wert von 700 Euro
für das Mountain Resort Feuerberg, Gerlitzen

3. Preis: iPad mini

Verlost werden außerdem Einkaufsgutscheine für die City Arkaden in 
Klagenfurt und das ATRIO in Villach im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Bitte beachten: Damit Sie am Gewinnspiel teilnehmen können, 
müssen Sie auf dem Kuvert Ihren Absender angeben bzw. am 
Online-Fragebogen das Adressfeld ausfüllen. Die Gewinner 
werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 13. September 2019

Viel Glück!

1. PREIS
Hotel Hochschober

2. PREIS
Mountain Resort 

Feuerberg

GEWINN-
SPIEL
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Frage 1:
Wohnbezirk ___________________________________________________

Postleitzahl ____________________________________________________

Größe der Wohnung  ______________________________________ m2 (ca.)

Frage 2: 
Wie ist Ihre Position als Mieter?

Hauptmieter  ❏                    Untermieter    ❏

Frage 3:
Welche Art des Mietvertrages haben Sie abgeschlossen?

unbefristeter Vertrag     ❏
befristeter Vertrag          ❏
Dauer der Befristung ___________________________________ (in Jahren)

Frage 4:
Wann haben Sie die Wohnung gemietet?  __________________

Frage 5:
Wie viele Personen leben im Haushalt?

Erwachsene(r) ___________________Kind(er) ________________________

Geburtsjahr(e) __________________Geburtsjahr(e) __________________

Frage 6:
Wie hoch ist Ihr monatliches Haushaltseinkommen
(inkl. Familienbeihilfe)?
unter 730 Euro ❏ 1.456 bis 1.820 Euro ❏
730 bis 1.090 Euro ❏     1.821 bis 2.180 Euro ❏
1.091 bis 1.455 Euro    ❏ über 2.180 Euro ❏

Frage 7:
Sind Sie ein Alleinverdienerhaushalt?

ja   ❏                 nein   ❏

Frage 8:
In welchem Ausmaß fühlen Sie sich durch Ihre 
Wohnkosten � nanziell belastet?

sehr belastet ❏      weniger belastet ❏
mittelmäßig belastet   ❏ nicht belastet ❏

Frage 9:
Beziehen Sie Wohnbeihilfe?

ja  ❏                nein   ❏           Höhe ____________________ Euro/Monat

Frage 10:
Wie beurteilen Sie Ihre Wohnsituation?

sehr gut   ❏            gut  ❏       mittelmäßig   ❏     schlecht  ❏

Frage 1:
Name der Genossenschaft _______________________________

Frage 2:
Hatten Sie Anfangskosten?
Ablöse    ❏  ______________________________ Euro

Grundkostenbeitrag  ❏   ______________________________ Euro

Baukostenbeitrag  ❏   ______________________________ Euro

Kaution   ❏  ______________________________ Euro

Frage 3: 
Wie hoch sind Ihre monatlichen Wohnkosten?

_____________________________________  Euro/Monat (inkl. USt.)

Frage 4:
Wie viel von den monatlichen Wohnkosten entfallen auf 
folgende Positionen?
Mietzins*   ____________________________________ Euro/Monat (inkl. USt.)

Betriebskosten  _______________________________ Euro/Monat (inkl. USt.)

Heizung/Wasser _______________________________ Euro/Monat (inkl. USt.)

Frage 5: 
Wie hat sich Ihre Miete seit Jänner 2017 entwickelt?
gestiegen  ❏
gesunken ❏
gleich geblieben ❏

Frage 1:
Hatten Sie Anfangskosten?

Ablöse    ❏  ______________________________ Euro

Kaution  ❏   ______________________________ Euro

Mietzinsvorauszahlung  ❏   ______________________________ Euro

Provisionskosten (Makler)  ❏  ______________________________ Euro

Vertragserrichtungskosten  ❏  ______________________________ Euro

Frage 2:
Wie hoch sind Ihre monatlichen Wohnkosten?

________________________________________ Euro/Monat (inkl. USt.)

Frage 3:
Wie viel von den monatlichen Wohnkosten entfallen auf 
folgende Positionen?
Mietzins  ______________________________________ Euro/Monat (inkl. USt.)

Betriebskosten _________________________________ Euro/Monat (inkl. USt.)

Heizung/Wasser ________________________________ Euro/Monat (inkl. USt.)

Punkt I: Allgemeine Angaben Punkt II: Mieter in Genossenschaftswohnungen

Sind Sie Mieter einer privaten Mietwohnung, dann gehen Sie bitte zu
Punkt III

Punkt III: Mieter in privaten Mietwohnungen

Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis Freitag, 13. September 2019, an: Arbeiterkammer Kärnten, Kennwort: Wohnkosten, Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt
           Fragebogen online ausfüllen auf kaernten.arbeiterkammer.at/wohnkostenf i

*) inkl. Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (EVB), Abschreibung für Abnützung 
(AfA), Baurechtszins, Eigenmittelersatzdarlehen, Rücklagen
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Allgemeine Angaben
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Wohnbaureferentin LHStv. Gaby Sch aunig zum neuen Wohnbauförderungsgesetz: „Neue Rich tlinien bringen 
niedrigere Kreditzinsen, höhere Boni und viele Erleich terungen für Sanierer.“

Land Kärnten: Förderungen 
für Häuslbauer und Sanierer 
„Ein großer Vorteil des neuen Kärntner 
Wohnbauförderungsgesetzes ist es, dass 
mittels Richtlinien sehr rasch und fl exibel 
auf Bewegungen am Zinsmarkt, bauliche 
Neuerungen und aktuelle Wohnbedürf-
nisse reagiert werden kann. Mit den neu-
en Richtlinien werden zudem gezielt Ak-
zente und Schwerpunkte gesetzt, etwa im 
Bereich Familienfreundlichkeit“, erklärt 
Wohnbaureferentin LHStv. Gaby Schau-
nig:  „Jungfamilien erhalten nun 12.000 
Euro Förderung, für jedes Kind wird zu-
sätzlich ein Bonusbetrag von 1.000 Euro 
ausgezahlt.“ Personen oder Familien mit 
besonders niedrigem Einkommen können 
eine zusätzliche Förderung von 3.000 Euro 
beantragen. Die Zinsen für die Wohnbau-
darlehen wurden von einem Prozent auf 
0,7 Prozent gesenkt – und zwar fi x für 20 
Jahre.

Eine große Rolle 
spielen die Sa-
nierung und 
die Förderung 
erneuerbarer 
Energie. „Das 
Land Kärnten 
nimmt hier 

eine Vor-
reiterrolle 
ein. Uns 
geht es 
d a r u m , 
p a s s en-
de Förderungen für 
die Wohn- und Le-
bensrealitäten von 
heute zu schaff en. 
Das bedeutet auch die 
Nutzung günstiger er-
neuerbarer Energie im 
Sinne des Klimaschut-
zes und der Sparsam-
keit“, betont die Wohn-

baureferentin. So wurde die 
Förderung für energieeffi  zi-
ente ökologische Haustech-
nikanlagen, für Solaranlagen 
und für Photovoltaikanlagen 
angehoben, der Zuschuss für 
den Austausch von fossilen 
Heizungsanlagen auf erneu-
erbare Energie in Eigenhei-
men sogar verdoppelt. Auch 
eine völlig neue Förderung 
wurde ins Leben gerufen: 
2.000 Euro Zuschuss für den 
erstmaligen Einbau eines So-
larstromspeichers.

Informationen, 
Auskünfte und Anträge unter:
Abteilung 11 – Zukunftsentwicklung, 
Arbeitsmarkt und Wohnbau, 
Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt
          wohnbau.ktn.gv.at

             abt11.wohnbau@ktn.gv.at

             050536-31002, 31004

Alle Neuerungen 
auf einen Blick:

1. Jungfamilien erhalten 12.000 Euro 
Förderung. Für jedes Kind gibt es 
einen zusätzlichen Bonus von 1.000 
Euro.

2. Die Zinsen der Wohnbauförde-
rungskredite werden von einem 
Prozent auf 0,7 Prozent gesenkt.

3. Der Häuslbauerbonus wird auf 
12.000 Euro bzw. für Niedrigstener-
giegebäude auf 15.000 Euro erhöht.

4. Bei Niedrigeinkommen gibt es 
3.000 Euro zusätzliche Förderung.

5. Der Grundbuchauszug muss nicht 
mehr vom Förderwerber vorgelegt 
werden. Sachbearbeiter überneh-
men diesen Schritt.

6. Der Heizungsanlagen-Austausch 
von fossiler auf erneuerbare Ener-
gien wird auf bis zu 6.000 Euro ver-
doppelt.

7. Der höchstzulässige Quadratmeter-
preis für die Förderung beim Kauf 
einer neuen Eigentumswohnung 
wird auf 2.750 Euro angehoben 
bzw. auf 3.000 Euro (klima:aktiv 
Standard, mindestens Stufe Silber).

8. Eine Wärmepumpenheizung mit 
Niedertemperaturverteilung wird 
wieder mit 35 Prozent gefördert.

9. Wird ein barrierefreier Eingang in 
einem Ein- oder Zweifamilienhaus 
errichtet, bekommt man dafür bis 
zu 3.600 Euro Förderung.

„Wer lieber einen 
Direktzusch uss erhält 
statt eines Darlehens, 
kann sich  über eine 
Erhöhung freuen: 

Der Häuslbauerbo-
nus wurde von 7.000 
Euro auf 12.000 Euro 
angehoben. Bei Nied-
rigstenergiegebäuden 
werden sogar bis zu 
15.000 Euro ausbe-

zahlt.“
Gaby Sch aunig, Wohn-
baureferentin, LHStv.

f i
f i

f i

Hausbauer und Sanierer erhalten unter bestimmten 
Voraussetzungen Förderungen vom Land Kärnten. 
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Betriebskosten-Check: Nutzen 
Sie das Service der AK-Experten
Die Arbeiterkammer und das Land Kärnten helfen Mietern mit der Aktion „Betriebskosten: Wir blick en durch !“, 
ihre Betriebskostenabrech nung zu kontrollieren. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Bis Ende Juni müssen Mietern und Eigen-
tümern die Betriebskosten für das Vorjahr 
vorgelegt werden. Die Abrechnungen sind 
jedoch oft mals kompliziert und für Laien 
kaum nachvollziehbar. Seit 2. Mai – und 
noch bis 31. Juli – läuft  daher wieder der 
kostenlose Betriebskostencheck der AK in 

Kooperation mit dem 
Land Kärnten. Mieter 
und Wohnungseigen-
tümer können ihre 
Betriebskostenabrech-
nung im Rahmen einer 
persönlichen Beratung  
in der AK in Klagenfurt 
von Experten überprü-
fen lassen. 

Was darf „kosten“?
„Immer wieder kommt 
es vor, dass Beträge 

verrechnet werden, die die Mieter gar 
nicht zahlen müssen“, erklärt Wohn- und 
Mietrechtsexperte Michael Tschamer. Be-
sonderes Augenmerk ist auf Rechnungen 
hinter den Begriff en „Sonstiges“ oder „Di-
verses“ zu legen; auch die komplizierten 
Heiz- und Warmwasserkostenabrechnun-

gen werden von uns geprüft . Bei den Bera-
tungen werden die Betriebskostenabrech-
nung genau unter die Lupe genommen, 
Kostenaufstellungen überprüft  und Mieter 
– falls notwendig – bei  Einsprüchen gegen 
die Rechnungslegung unterstützt. Verein-
baren Sie einen kostenlosen Termin, oder 
lassen Sie sich Fragen beantworten: 

           050 477-6000 

            hotline@akktn.at

Gratis Broschüre und „Wohnrechtsberater“
Die Broschüre „Betriebskosten: Wir bli-
cken durch!“ ist die Fibel für Mieter, um 
etliche Euro zu sparen. 
Bestelltelefon: 050 477-2823 
Fragen zum Th ema Betriebskosten und 
Miete können mit dem „AK Wohnrechts-
berater“ geklärt werden. 

f i

f i
f i

kaernten.arbeiterkammer.at/rechner

AK-Experte 
Michael Tschamer 

hilft Mietern und 
Wohnungseigen-

tümern bei der 
Überprüfung der 

Betriebskostenab-
rechnung. 
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Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) klagte im 
Auft rag des Sozialministeriums die Interspar GmbH. Ge-
genstand des Verfahrens war der Gutscheinverfall nach drei 
Jahren. Aus Sicht des VKI benachteiligt diese Verkürzung 
die Kunden gröblich. Nun hat auch das Oberlandesgericht 
(OLG) Linz diese Befristung auf drei Jahre für gröblich be-
nachteiligend erklärt. Das Urteil ist rechtskräft ig. Mit der 
Interspar-Geschenkkarte kann bei Interspar, fast allen Spar- 
und Eurosparmärkten und Hervis eingekauft  werden. Bei 
Fragen zum Th ema Einkauf können Sie sich an den AK-Kon-
sumentenschutz wenden.

Ein Unternehmer schickte einem Konsumenten die Beleh-
rungen über Rücktrittsrechte nach dem Fern- und Auswärts-
geschäft egesetz (FAGG) und dem Konsumentenschutzgesetz 
sowie ein Muster-Rücktrittsformular an die vom Konsu-
menten angegebene E-Mail-Adresse. Das E-Mail landete im 
Spam-Ordner und wurde vom Konsumenten nicht bemerkt. 
Nach dem FAGG kann ein Konsument binnen 14 Tagen vom 
Vertrag zurücktreten. Wenn Unternehmen nicht ordnungs-
gemäß informieren, verlängert sich die Frist um zwölf Mo-
nate. Der Oberste Gerichtshof entschied: Eine Fristverlänge-
rung kommt nicht zur Anwendung, denn der Kunde erhielt 
ordnungsgemäß die Belehrung.

Spar-Gutschein 30 Jahre gültig Rücktrittsbelehrung im Spam

OLG-Entscheid: Drei Jahre Gültigkeit bei Interspar-Gutscheinen zu kurz. Das Einlangen einer Rücktrittsbelehrung im Spam-Ordner ist wirksam.

f i Konsumentenschutz 050 477-2000
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Reisestorno – Blick ins 
Kleingedruckte lohnt sich
Ach tung, im Kleingedruck ten von Reiseversich erungen lauern oft  Fallen. Dabei geht es meist um 
die Stornogründe – die Versich erung will nich t zahlen.

f if i kaernten.arbeiterkammer.at/reise 050 477-2000

A
do

be
St

oc
k/

Yu
riy

Sh
ev

zo

Da es bei Reisebuchungen kein gesetz-
liches Rücktrittsrecht gibt, fallen in der 
Regel Stornokosten an. Diese sind meist 
zeitlich gestaff elt – je näher der Anreise-
zeitpunkt rückt, desto höher werden sie. 
„Der Abschluss einer Reise-Stornoversi-

Schon versichert? 
Prüfen Sie, ob Sie bereits über eine Klub- oder Vereinsmitgliedschaft  oder einen Kreditkartenver-
trag versichert sind. Achten Sie bei einer Versicherung via Kreditkarte auf Bedingungen wie regel-
mäßige Verwendung der Kreditkarte. 
Blick ins Kleingedruckte 
Es gibt bei den meisten Versicherern übliche bzw. normale Stornogründe (unerwartet schwere Er-
krankung, unfallbedingte Körperverletzung oder Tod der versicherten Person oder von Familien-
angehörigen bzw. einer nahestehenden Person oder z. B. eine Schwangerschaft ). Erweiterte Stor-
nogründe decken viele persönlich belegbare Verhinderungsmotive ab (wie z. B. die Erkrankung 
eines Haustieres, Absage einer Hochzeit, Diebstahl von reiserelevanten Dokumenten). Erweiterte 
Stornogründe sind zumeist in Zusatz-Paketen (wie „Premium“ oder „Storno komplett“) enthalten. 
Fristen für Vertragsabschluss
Achten Sie darauf, ob Ihr Storno-Tarif eine Karenz- oder Wartefrist beinhaltet. Checken Sie auch 
die Laufzeit des Vertrages und etwaige Kündigungsklauseln. 
Chronische Krankheiten
Ein wichtiger Punkt ist, ob bereits bestehende chronische Krankheiten bzw. bestehende Leiden mit-
versichert sind – es gilt insbesondere zu prüfen, ob das Akutwerden solcher Beschwerden seitens der 
Versicherung gedeckt ist.
Reiseabbruchversicherung
Es ist zu prüfen, ob im Tarif eine Reiseabbruchversicherung enthalten ist – und welche Leistungen 
inkludiert sind.
Auf Nebenpfl ichten bei Vertragsabschluss achten
Zum Beispiel die korrekten Angaben zum Gesundheitszustand mitteilen und im Schadensfall auf 
die Pfl ichten achten (z. B. rasche Meldung des Reisestornos, Unterlagen für Schadensfall).
Auf Ausschlüsse einen Blick werfen 
Generell ausgeschlossen von der Deckung ist Arglist und vorsätzliche Herbeiführung des 
Versicherungsfalles, aber auch die Vorhersehbarkeit bzw. das Vorliegen des Reisestornogrundes bei 
Versicherungsvertragsabschluss. 
Deckung abgelehnt 
Das Versicherungsvertragsgesetz legt fest, dass innerhalb eines Jahres ab schrift licher Ablehnung 
der Versicherer auf Leistung geklagt werden kann. 

cherung hat vor allem bei lang im Voraus 
gebuchten und teureren Reisen Sinn“, be-
tonen die AK-Konsumentenschützer. Ein 
häufi ger Grund für Reisestorni: die plötz-
liche schwere Erkrankung eines Reisenden 
oder eines Familienangehörigen. Genau 

diesen Fall kann die 
Reisestornoversiche-
rung abfangen. Aber es 
ist notwendig, die Stor-
nobedingungen genau 
zu lesen.

Die AK-Konsumentenberatung kann bei der Prüfung von Ansprüchen unterstützen.

Fotos: AdobeStock_cristalov, kite_rin, ronstik
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Besonders die Sommerzeit ist für viele junge Mensch en Arbeitszeit, um sich  beim Ferialjobben das Tasch engeld 
aufzubessern und Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln. Damit am Ende keine bösen Überrasch ungen 
warten, haben wir zehn wich tige Tipps für Ferialbesch äft igte und deren Eltern parat.

Vertrag, Arbeitszeit, Versicherung:
Zehn Tipps für Ferialjobber

❶ Schriftlicher Arbeitsvertrag 
Ein Arbeitsvertrag ist eine Vereinbarung 
zwischen Ferialarbeiter und Arbeitgeber, 
die Tätigkeit, Beginn und Ende, Arbeits-
zeit sowie die Bezahlung festhält. Der 
Arbeitsvertrag kann zwar schrift lich oder 
mündlich abgeschlossen werden, die AK 
empfi ehlt jedoch einen schrift lichen Ver-
trag. Jedenfalls müssen Ferialjobber so-
fort nach Aufnahme der Tätigkeit einen 
Dienstzettel erhalten: Darauf ist kurz zu-
sammengefasst, was mündlich vereinbart 
wurde (unbedingt aufb ewahren)! 

➋ Arbeitszeiten, Pausen 
Unter 18 darf man höchstens acht Stunden 
täglich und 40 Stunden wöchentlich arbei-
ten. Unter bestimmten Voraussetzungen 
(z. B. im Gastgewerbe) kann die Wochen-
arbeitszeit 45, die tatsächliche Arbeitszeit 
neun Stunden betragen. Wenn man mehr 
als 4,5 Stunden arbeitet, hat man An-
spruch auf eine halbe Stunde Ruhepause. 
Ferialjobber über 18 müssen spätestens 
nach sechs Stunden eine Pause einlegen. 

➌ Aufzeichnungen führen
Unbedingt regelmäßig Aufzeichnungen 
über Beginn und Ende der Arbeitszeit und 
der Pausen sowie die genauen Tätigkei-
ten führen und diese auch aufb ewahren. 
Werden seitens des Chefs Aufzeichnun-
gen vorgelegt, die nicht korrekt sind, diese 
nicht unterschreiben! 

➍ Mindestbezahlung nach Kollektiv
Der Ferienjob muss mindestens nach Kol-
lektivvertrag bezahlt werden. Gibt es für 
eine Branche keinen, bildet das ortsübli-
che Entgelt die Grundnorm. 700 bis 1.500 
Euro brutto sollte der Ferialjob also auf 
jeden Fall bringen! 

AK Young unterstützt beim 
ersten Arbeitsverhältnis, da 
ein Ferialjob für Jugendliche 
nicht nur mit Pflichten 
verbunden ist, sondern auch 
Rechte beinhaltet.
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➎ Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Ob Ferialarbeiter anteilig Urlaubs- oder 
Weihnachtsgeld erhalten, hängt vom Kol-
lektivvertrag der jeweiligen Branche ab. 

➏ Urlaubsanspruch und -ersatzleistung 
Selbst wenn nur für ein paar Wochen ge-
arbeitet wird: Auch Ferialarbeiter haben 
einen Urlaubsanspruch und zwar anteilig 
je nach Beschäft igungsdauer. Je gearbeite-
tem Monat sind das bei einer Fünf-Tage-
Woche zwei Urlaubstage. Wer die bezahlte 
Freizeit nicht konsumiert, kriegt am Ende 
Bares – in Form der Urlaubsersatzleistung. 

➐ Lohnabrechnung checken! 
Ein Gehaltszettel ist auch für Ferialar-
beiter Pfl icht! Wenn zustehendes Entgelt 
nicht ausbezahlt wurde (z. B. Lohn oder 
Urlaubsersatzleistung), sollte der Arbeit-
geber sofort per Einschreiben zur Nach-
zahlung aufgefordert werden. 

➑ Korrekt sozialversichert? 
Schon bevor man die Arbeit aufnimmt, 
muss man vom Arbeitgeber bei der Ge-
bietskrankenkasse angemeldet werden. 
Eine Kopie der Anmeldung geht sofort 
an den Ferialjobber. Das ist wichtig, um 
bei Arbeitsunfall oder Krankheit abgesi-
chert zu sein. Und auch wenn junge Leute 
noch nicht daran denken: Beim Ferialjob 
werden bereits erste Ansprüche auf die 
Pension erworben! Nach Ende der Be-
schäft igung gibt es noch eine Abmel-
dungskopie von der Sozialversiche-
rung.

➒ Verzicht nicht unterschreiben! 
Achtung vor Kleingedrucktem: Dort sind 
mitunter Verzichtserklärungen zu fi nden. 
Wer voreilig unterschreibt, könnte z. B. 
um geleistete Überstunden umfallen. 

➓ Lohnsteuerausgleich 
Wer über das Jahr gerechnet weniger als 
12.000 Euro verdient, ist nicht lohnsteuer-
pfl ichtig.  Wurde dennoch Lohnsteuer ab-
gezogen, können sich Ferialarbeiter diese 
mit der ArbeitnehmerInnenveranlagung 
innerhalb der nächsten fünf Jahre vom Fi-
nanzamt zurückholen. 

            AK Young 050 477-1002

             akyoung.at 
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Steht im Herbst vielleich t ein Nach zipf an, oder sitzt die eine oder andere 
Formel noch  nich t? Die AK bietet kostenlose Nach hilfe im Sommer.

Hilfe beim Strebern im 
Sommer: AK-Lerncoaching

AK-Bibliotheksleiter Roman Huditsch
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Als neuer Leiter der AK-Bibliotheken 
in Klagenfurt und Villach möchte 
ich Sie herzlich dazu einladen, unser 
Angebot der „schwimmenden AK-
Bibliothek“ sowie der „Bücherinsel“ 
am Wörthersee zu nutzen. Am „Bü-
cherboot“ können sich die Gäste der 
Bäder Loretto, Maiernigg, Parkbad 
Krumpendorf und Bad Stich Lesestoff  
für Erwachsene und Kinder von Juli 
bis August ausborgen. Und auch die 
Aktion „Bücherinsel“ läuft  wieder im 
Strandbad Klagenfurt – sieben Tage 
die Woche von zehn bis 18 Uhr gibt es 
Bücher zum Ausleihen. Eine AK-Lese-
karte kann vor Ort beantragt werden. 
Saisonkartenbesitzer lesen ein Jahr 
kostenlos. Ich freue mich auf Ihren 
Besuch! Termine und weitere Infos 
fi nden Sie auf  ak-bibliotheken.at

AK am Wörthersee: 
„Bücherboot“ & „Bücherinsel“

PROFI-tipp

AK-Newsletter abonnieren!
Die AK-Bibliothek in Klagenfurt so-
wie die Alpen-Adria-Mediathek in 
Villach bieten nicht nur tausende 
Medien, die man kostenlos ausleihen 
kann: Immer wieder werden außer-
dem Veranstaltungen und Lesungen 
angeboten. Auch für Kinder gibt es im 
Rahmen der Aktion „Lesemonster“ 
Workshops und Lesestunden. Neu:  
Haben Sie Medienwünsche? Dann 
diese einfach auf ak-bibliotheken.at 
anfordern. Tipps zum Lesen, Hören 
und Ansehen werden regelmäßig per 
E-Mail verschickt. Halten Sie sich am 
Laufenden!  

MINI-tipp

f i
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kaernten.arbeiterkammer.at/newsletter

kaernten.arbeiterkammer.at/bildung

Nicht immer ist es ein Nachzipf, für den 
im Sommer gelernt werden muss. In vielen 
Fällen ist es auch die Festigung oder das 
Nachlernen des Lernstoff es vom vergange-
nen Schuljahr. Leider können sich beson-
ders einkommensschwache Familien pro-
fessionelle Hilfe kaum bis überhaupt nicht 
leisten. Daher hat die AK das Lerncoa-
ching für Schüler der Neuen Mittelschule 
und der AHS-Unterstufe ins Leben geru-

Ad
ob

eS
to

ck
/A

nd
re

y 
Ki

se
le

v

fen. Seit Jahren werden damit Kinder von 
Familien mit wenigen fi nanziellen Mitteln 
bei der Nachhilfe in den Fächern Mathe-
matik, Englisch und Deutsch unterstützt. 
Die Einschreibgebühr beträgt zehn Euro, 
die Kurse sind kostenlos und werden von 
VHS-Trainern in allen Kärntner Bezirken 
abgehalten. Näher Infos auf:

Mathematik, Deutsch und Englisch können Schü-
ler der AHS-Unterstufe und der neuen Mittel-
schule beim Lerncoaching verinnerlichen.

100 Jahre Frauenwahlrecht: Ausstellung

„Behüte der Himmel! Sie meinen es po-
litisch!“, schrieb Karl Kraus 1907 über die 
Frauenwahlrechtskämpferinnen und 
off enbart damit, welche Widerstände 
die Akteurinnen überwinden mussten. 
Die Ausstellung schaff t Einblicke in die 

Kämpfe von Frauen um politische Mit-
bestimmung sowohl in Österreich als 
auch speziell in Kärnten. Im Zentrum 
stehen drei verbundene Wahlkabinen,
wobei die mittlere der drei verkehrt
herum aufgestellt und mit zwei roten
Balken versperrt wird. Ergänzend dazu
thematisiert die Schau etwa die Repub-
liksgründung, die Einführung des Frau-
enwahlrechts oder Frauen als politische
Akteurinnen. Die Ausstellung kann noch 
bis Oktober – Montag bis Freitag von 9 
bis 16 Uhr – kostenlos besucht werden. 
Führungen auf Anfrage buchbar.    

f i
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Noch bis Oktober läuft im AK/ÖGB Bildungsforum in der Bahnhofstraße in 
Klagenfurt eine kostenlose Ausstellung zum Frauenwahlrecht. 

bildung@akktn.at

Bildung 050 477-2304
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tipp-PROFIL

... ist in Klagenfurt geboren und 
hat nach dem Zivildienst in 
einem Pflegeheim die Ausbil-
dung zum Diplomierten Ge-
sundheits- und Krankenpfleger absolviert und 
zusätzlich das psychiatrische Diplom abgelegt. Jahrelange Arbeit 
auf der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Klini-
kum Klagenfurt. Seit 2015 Klagenfurter Gemeinderat, seit 2017 
BR-Vors.-Stv. im Klinikum und seit 2018 ZBR-Vors.-Stv. in den 
Kärntner Landeskrankenanstalten, seit 2019 AK-Vizepräsident.

Welche Eigenschaften sind in Ihrem Job wichtig?
Verhandlungsgeschick, eine „dicke Haut“, bei Rückschlägen 
nicht aufgeben und aus Fehlern lernen.

Was schätzen Sie an den Kollegen?
Direktheit.

Auf welche Erfolge sind Sie stolz?
Wenn ich einzelnen Kolleginnen und Kollegen bei ihren Pro-
blemen helfen kann. Ansonsten u. a. die Kampagne „Pfl ege 
ist MehrWert“, die vom Zentralbetriebsrat der KABEG, der 
Gesundheitsgewerkschaft  GÖD und der AK ins Leben ge-
rufen wurde und als Plattform für Gesundheitsberufe dient.

Bei wem holen Sie Rat?
Im Betriebsratsgremium und bei guten Freunden.

Welche Reformen bewundern Sie? 
Diese Reform muss noch erfunden werden. 

Wer sind Ihre Helden der Gegenwart?
Alle Berufsgruppen in den Krankenanstalten und Gesund-
heitseinrichtungen, wie zum Beispiel Ärzte, Beschäft igte in 
der Verwaltung, der Pfl ege, der Reinigung, der gehobenen 
Dienste und der Betriebe. Fürs Gelingen braucht es nämlich 
ALLE Beteiligten.

Was verabscheuen Sie?
Unehrlichkeit und fehlende Handschlagqualität.

Was macht Sie glücklich?
Gute Musik und Zeit mit Freunden zu verbringen.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Das wären Sport: Laufen, Radfahren, Bodyweight Fitness sowie 
Lesen und Konzerte besuchen.

Haben Sie ein Lebensmotto?
„Sapere aude!  Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen!“

„Sapere aude!“

RONALD RABITSCH
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Fotos: AK (4), Gernot Gleiss, AdobeStock/Shmel

        Goach besuchte Stadttheater

Im März besuchte AK-Präsident Günther Goach 
die Mitarbeiter des Stadttheaters in Klagenfurt. 

Über 270 Menschen sind für den reibungslosen Ab-
lauf vor und hinter der Bühne verantwortlich. Der 
AK-Präsident besichtigte dabei die Werkstätten, 
Proberäume, Technikanlagen und konnte sich ein 
genaues Bild über den Arbeitsalltag im Stadtthea-
ter machen. Bei Gesprächen mit den Betriebsräten 
und der Direktorin Iris Dönicke kam besonders das 
Th ema Dienstverträge aufs Tableau, welche derzeit 
zumeist nur kurzfristig ausgelegt sind. AK und Be-
triebsrat arbeiten bereits an Verbesserungen.

        „Wir rücken aus“

Die Erfassung im Gesundheitsberuferegister ist 
die Voraussetzung für die Ausübung des Beru-

fes im jeweiligen Gesundheitsbereich. Wer am 1. Juli 
2018 bereits in einem Gesundheitsberuf tätig war, 
muss sich noch bis 30. Juni 2019 registrieren lassen, 
ansonsten erlischt die Berufsberechtigung. Im Mai 
veranstaltete die Arbeiterkammer Kärnten – unter 
dem Titel: „Wir rücken aus“ – Infotage in den AK-
Bezirksstellen. Interessierte konnten sich nicht nur 
zum Th ema beraten lassen, sondern auch vor Ort  
bei den AK-Expertinnen für den Berufsausweis re-
gistrieren lassen. 

         Sternath-Spargel aus dem Lavanttal
Das Familienunternehmen Spargelhof Sternath in 
St. Stefan im Lavanttal ist kärntenweit für seinen 
Spargel bekannt. Außerdem im Sortiment: Erd-
beeren, Tulpen und Pfi ngstrosen. Firmeninhaber 
Alfred Sternath führt den Betrieb seit 27 Jahren ge-
meinsam mit seiner Frau Gerda sowie Tochter Anna 
und Sohn Philipp. AK-Präsident Günther Goach be-
suchte den Betrieb heuer während der Erntezeit und 
überzeugte sich von der besonnenen Arbeit der rund 
20 Erntehelfer. Verkauft  werden die Produkte nicht 
nur ab Hof, sondern auch über diverse Handelsket-
ten in Kärnten.
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Ein Dankeschön an alle 
Helfer bei der AK-Wahl  
Von 4. bis 13. März 2019 fand die 
AK-Wahl in Kärnten statt. Von den 
170.268 Wahlberechtigten haben 
66.066 ihre Stimme abgegeben. Dies 
entspricht einer Wahlbeteiligung von 
38,8 Prozent. In Zeiten allgemeiner 
Wahlmüdigkeit ist diese Wahlbetei-
ligung sehr beachtlich. Aus diesem 
Grund möchte ich mich an erster 
Stelle bei allen Wählerinnen und 
Wählern bedanken, die ihr Wahl-
recht ausgeübt haben. Nachdem die 
AK-Wahlen hauptsächlich in den Be-
trieben durchgeführt werden, ist der 
reibungslose Ablauf dieser Wahlen 
von der Mitarbeit unzähliger Helfe-
rinnen und Helfer abhängig. Neben 
den Kolleginnen und Kollegen in den 
AK-Wahlbüros sind es vor allem die 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
und die vielen ehrenamtlichen Hel-
fer, denen mein Dank gebührt. Kaum 
eine gesetzliche Berufsvertretung bie-
tet ein derart breites Leistungsspek-
trum für ihre Mitglieder wie die AK. 
Die AK hilft  nicht nur in Fragen des 
Arbeitsrechts, sondern ist ein Ver-
bündeter der Beschäft igten in vielen 
Lebenslagen, wie z. B. im Bereich des 
Konsumentenschutzes sowie in Fra-
gen von Bildung und Ausbildung. Von 
Seiten der Industriellenvereinigung 
wird nun gefordert, der AK die not-
wendigen Mittel zu kürzen. Dies ist 
einerseits ein Anschlag auf die Selbst-
bestimmung der AK und andererseits 
ein Versuch, die Interessensvertre-
tung zu schwächen. Dieses Ansinnen 
der Lobbyingorganisation der Indus-
trie weisen wir aufs Schärfste zurück 
und werden weiterhin mit voller Kraft  
für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer eintreten.

tipp-INTERN

AK-Direktor Winfried Haider
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          Schaufeln und Co. der Firma Off ner
Die Johann Off ner Werkzeugindustrie GmbH in 
Wolfsberg beschäft igt rund 90 Mitarbeiter und stellt 
Sensen, Gabeln, Schaufeln und Schneeschaufeln für 
den privaten Gebrauch her. Beim Gespräch des AK-
Präsidenten mit dem Geschäft sführer Johann Off ner 
jun. wurde auch die Th ematik des freien Handels be-
sprochen. Off ner wies darauf hin, dass vor allem der 
Ostmarkt mit Billigprodukten immer weiter nach 
Österreich drängt. Goach: „Freier Handel ist prin-
zipiell in Ordnung. Aber es müssten gleiche Arbeits-
bedingungen, Entlohnung, Umweltstandards sowie 
Qualitätsmerkmale eingeführt werden!“

         „Bubble Soccer“ im Sportprogramm
Erstmals bietet der AK Sport ÖGB im Sportpro-
gramm für Betriebe den „Bubble Soccer Cup“ an.  
Eine Mannschaft  besteht dabei aus vier Feldspie-
lern, die in gemischten Teams spielen. Bei der Spiel-
dauer von zehn Minuten werden den Teilnehmern 
aufb lasbare, transparente  Kugeln übergestülpt, um 
damit Fußball zu spielen. Maximal 24 Mannschaf-
ten werden zugelassen. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Samstag, 13. 7. 2019, 9 Uhr, Volksschule Feldkir-
chen, Schulhausgasse 3. Anmeldung (bis 29. 6.) : Te-
lefon 050 477-2452 oder per E-Mail unter betriebs-
service@akktn.at. Mehr Infos auf www.aksport.at 

         AK Young bei Kärntner Lehrlingsmesse

Berufsorientierung, Bewerbungstipps und recht-
liche Beratung zur Lehre – mit diesen Th emen 

war das Team von AK Young bei der ersten Kärnt-
ner Lehrlingsmesse vom 31. Jänner bis zum 2. Feb-
ruar vertreten. Neu im Angebot von AK Young sind 
die animierten Avatare, die durch verschiedene vir-
tuelle Arbeitswelten führen und Unentschlossenen 
auf interaktive Art und Weise neue Perspektiven 
bieten. Außerdem konnte sich die Jugend bei einem 
Buzzer-Quiz spielerisch mit allen Fragen rund um 
die Lehre auseinandersetzen. Im Bild: Goach mit in-
teressierten jungen Menschen am Messestand.
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